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►AKTUELL: BUNDESFINANZMINISTERIUM ZU EINZWECK- UND MEHRZWECK-GUTSCHEINEN

Das Bundesfinanzministerium hat am 02.11.2020 in 
einem dreizehnseitigen Schreiben die Verwaltungs-
auffassung zum Thema Einzweck- und Mehrzweck-
Gutscheine dargelegt, und zwar in Form einer Än-
derung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses. 
Dies ist zu begrüßen, weil die Relevanz der behan-
delten Fragen hoch ist. Mehrzweckgutscheine gelten 
als Zahlungsmittel. Umsatzsteuerliche Folgen kon-
kretisieren sich erst bei Einlösung. Einzweckgut-
scheine sind eng an ein konkretes Absatzgeschäft 
gebunden. Daher konkretisieren sich die umsatz-
steuerlichen Folgen bereits bei Gutscheinausgabe. 
Ein solches Schreiben wäre nicht notwendig gewor-
den, wenn nicht die Tücke sehr im Detail läge – und 
das nicht nur beim temporär reduzierten Umsatz-
steuersatz. In der europäischen Gutschein-Richtlinie 
und der entsprechenden Fassung des Umsatzsteuer-
gesetzes sind leider viele Detailfragen so weit offen-
gelassen, dass es für die Praxis und die Finanzver-

waltung vollkommen aussichtslos ist, ohne weitere 
Hilfe zu übereinstimmenden Auslegungen zu gelan-
gen. Besonders heikel dürften die Festlegungen zum 
Leistungsort sein. Eigentlich sollen die europäischen 
Grundfreiheiten dazu führen, dass die Grenzen in-
nerhalb des Binnenmarktes möglichst wenig spürbar 
sind. Andererseits macht man in zwei Beispielen den 
Parfümerieartikel-Gutschein eines Parfümerie-Filia-
listen dann zu einem Einzweck-Gutschein (= Um-
satzsteuer entsteht bei Gutscheinausgabe), wenn die 
Einlösung auf die Filialen in Deutschland beschränkt 
ist, aber zu einem Mehrzweck-Gutschein, wenn man 
ihn in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten einlösen 
darf (= Umsatzsteuer entsteht bei Einlösung). 
Nicht unproblematisch ist auch, dass die Änderun-
gen für alle seit 01.01.2019 ausgegebenen Gutscheine 
gelten. Dies begreift die Finanzverwaltung lediglich 
als bloße Klarstellung, die Praxis aber ggf. als rück-
wirkende Regulierung, die man vorher nicht kannte. 

►FÄLLIGKEITSTERMINE STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG DEZEMBER 2020 UND JANUAR 2021 
 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag1 10.12.2020 11.01.2021 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.12.2020 – 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 10.12.2020 – 

Umsatzsteuer2 10.12.2020 11.01.2021 

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung – – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 14.12.2020 14.01.2021 

Gewerbesteuer – – 

Grundsteuer – – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 – – 

Sozialversicherung4 28.12.2020 27.01.2021 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an Anteilseigner an das zu-
ständige Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende (bei Dau-

erfristverlängerung einen Monat später) für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
3 Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, 

dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Die Schonfrist endet damit entsprechend früher. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

4 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu 
vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. 
Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuch-
führung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauf-
tragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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►ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Verpflegungsmehraufwand und Unterkunftskos-
ten bei Auslandssemester besser absetzbar 
Das Finanzamt muss Kosten für ein Auslandssemes-
ter besser anerkennen. Das hat der Bundesfinanzhof 
in einer vom Bund der Steuerzahler unterstützten 
Musterklage bestätigt. 
Die Klägerin nahm nach einer Ausbildung ein Stu-
dium auf, in dessen Verlauf sie zwei Auslandsse-
mester absolvierte. In diesen Fällen bleibe die inlän-
dische Hochschule die erste Tätigkeitsstätte, sodass 
Kosten für Unterkunft und Verpflegungsmehrauf-
wand im Ausland als vorweggenommene Wer-
bungskosten zu berücksichtigen sind. Der Bundesfi-
nanzhof verwies das Verfahren an das Finanzgericht 
zur Klärung der konkreten Höhe der Kosten zurück. 
Hinweis: Hier schrieb die Studienordnung die Aus-
landssemester vor. Dennoch sollten auch Studieren-
de, die freiwillig ein Auslandssemester absolvieren, 
die Entscheidung für sich nutzen. 

Grundfreibetrag und Kindergeld wird für 2021 er-
höht 
Der Finanzausschuss im Bundestag hat am 
28.10.2020 das zweite Familienentlastungsgesetz be-
schlossen und dabei den steuerlichen Grundfreibe-
trag für 2021 im Vergleich zum ursprünglichen Re-
gierungsentwurf nochmals angehoben. Außerdem 
steigt das Kindergeld ab 2021 um 15 Euro im Monat.  
Nach dem Entwurf soll das Kindergeld zum 
01.01.2021 für das erste und zweite Kind jeweils 219 
Euro, für das dritte Kind 225 Euro und für das vierte 
und für jedes weitere Kind jeweils 250 Euro pro Mo-
nat betragen. Der steuerliche Kinderfreibetrag steigt 
von 5.172 Euro um 288 Euro auf 5.460 Euro. Der 
Freibetrag für den Betreuungs-, Erziehungs- oder 
Ausbildungsbedarf eines Kindes wird um ebenfalls 
288 Euro auf 2.928 Euro erhöht, sodass sich daraus 
eine Anhebung der zur steuerlichen Freistellung des 
Kinderexistenzminimums dienenden Freibeträge 
von derzeit insgesamt 7.812 Euro um 576 Euro auf 
einen Betrag von insgesamt 8.388 Euro ergibt. 
Der steuerliche Grundfreibetrag von derzeit 9.408 
Euro sollte auf 9.696 Euro angehoben werden. Auf-
grund des inzwischen vorliegenden Existenzmini-
mumberichts hoben die Koalitionsfraktionen den 
Betrag für 2021 um 48 Euro auf 9.744 Euro an. 2022 
steigt der Grundfreibetrag weiter auf 9.984 Euro. 

► UNTERNEHMER/BETEILIGUNGEN 

Sponsoringaufwendungen eines Freiberuflers als 
Betriebsausgaben 
Ein Abzug von Sponsoringaufwendungen als Be-
triebsausgaben setzt voraus, dass der Sponsoring-
empfänger öffentlichkeitswirksam auf das Sponso-

ring oder die Produkte bzw. Dienstleistungen des 
Sponsors hinweist und hierdurch für Außenstehen-
de eine Verbindung zu dem Sponsor erkennbar 
wird. Wenn das Sponsoring durch eine Freiberufler-
Personengesellschaft erfolgt, liegt der erforderliche 
Zusammenhang zum Sponsor auch dann vor, wenn 
auf die freiberufliche Tätigkeit und Qualifikation der 
einzelnen Berufsträger hingewiesen wird. 
Streitig war hier, ob Aufwendungen der Klägerin für 
Sponsoring und in diesem Zusammenhang stehende 
Darlehenszinsen als Betriebsausgaben bei den Ein-
künften aus selbstständiger Arbeit abzugsfähig sind. 
Der Bundesfinanzhof gab der Klägerin Recht. Zu 
den Betriebsausgaben gehören auch Sponsoringauf-
wendungen zur Förderung von Personen oder Or-
ganisationen in sportlichen, kulturellen oder ähnli-
chen gesellschaftlichen Bereichen, wenn der Sponsor 
als Gegenleistung wirtschaftliche Vorteile, die insbe-
sondere auch in der Sicherung oder Erhöhung des 
unternehmerischen Ansehens liegen können, für sein 
Unternehmen erstrebt oder für Produkte bzw. 
Dienstleistungen seines Unternehmens werben will. 

Ermittlung des Gewinns aus der Veräußerung ei-
nes zum Betriebsvermögen gehörenden, aber teil-
weise privat genutzten Kfz 
Ein Steuerpflichtiger nutzte einen Pkw, den er im 
Jahr 2008 angeschafft und seinem Betriebsvermögen 
zugeordnet hatte, zu 25 % für seine freiberufliche 
Tätigkeit und zu 75 % für private Zwecke. Ab dem 
Jahr 2008 berücksichtigte das Finanzamt bei der Ein-
kommensteuerveranlagung einerseits antragsgemäß 
eine Abschreibung (AfA) für den Pkw. Andererseits 
erfasste es wegen der privaten Nutzung des betrieb-
lichen Pkw auch Betriebseinnahmen in Höhe von 
75 % der für das Fahrzeug entstandenen Aufwen-
dungen einschließlich der Abschreibung. Der steu-
ermindernde Effekt der Abschreibung wurde infolge 
der Besteuerung der Nutzungsentnahme bei wirt-
schaftlicher Betrachtung teilweise „neutralisiert“, 
weshalb der Steuerpflichtige, als er das Fahrzeug 
2013 nach vollständiger Abschreibung der Anschaf-
fungskosten verkaufte, lediglich ein Viertel des Ver-
kaufserlöses als Betriebseinnahme ansetzte. Das Fi-
nanzamt war demgegenüber der Meinung, es müsse 
der volle Verkaufserlös versteuert werden. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte, dass der Veräuße-
rungserlös – trotz Besteuerung der Nutzungsent-
nahme – in voller Höhe als Betriebseinnahme zu be-
rücksichtigen sei. Er sei weder anteilig zu kürzen, 
noch finde eine gewinnmindernde Korrektur in Hö-
he der auf die private Nutzung entfallenden Ab-
schreibung statt. Die Besteuerung der Privatnutzung 
eines Wirtschaftsgutes des Betriebsvermögens in 
Form der Nutzungsentnahme und dessen spätere 
Veräußerung würden zwei unterschiedliche Vor-
gänge darstellen, die getrennt zu betrachten seien. 
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Künstlersozialabgabe steigt 2021 auf 4,4 % 
Zum Entwurf der Künstlersozialabgabe-Verordnung 
2021 hat das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales am 20.10.2020 die Ressort- und Verbändebetei-
ligung eingeleitet. Der Abgabesatz zur Künstlersozi-
alversicherung wird im Jahr 2021 4,4 % betragen. 
Trotz des schwierigen wirtschaftlichen Hintergrunds 
gerade für die Kultur- und Kreativbranche durch die 
Corona-Pandemie muss der Abgabesatz von derzeit 
4,2 % nur geringfügig angehoben werden.  
Über die Künstlersozialversicherung werden mehr 
als 190.000 selbstständige Künstler und Publizisten 
als Pflichtversicherte in den Schutz der gesetzlichen 
Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung einbezo-
gen. Sie tragen, wie abhängig beschäftigte Arbeit-
nehmer, die Hälfte ihrer Sozialversicherungsbeiträ-
ge. Die andere Beitragshälfte wird durch einen Bun-
deszuschuss (20 %) und durch die Künstlersozialab-
gabe der Unternehmen (30 %), die künstlerische und 
publizistische Leistungen verwerten, finanziert. Die 
Künstlersozialabgabe wird als Umlage erhoben. Der 
Abgabesatz wird jährlich für das jeweils folgende 
Kalenderjahr festgelegt. Bemessungsgrundlage sind 
alle in einem Kalenderjahr an selbstständige Künst-
ler und Publizisten gezahlten Entgelte. 

►KINDER 

Kind in Ausbildung – Ausbildungsfreibetrag be-
antragen 
Das Finanzamt gewährt Eltern auch für erwachsene 
Kinder steuerliche Vorteile. Wenn Volljährige eine 
Berufsausbildung machen, können Eltern zur Abgel-
tung des entstehenden Sonderbedarfs zusätzlich 
zum Kinderfreibetrag einen Ausbildungsfreibetrag 
in Höhe von 924 Euro jährlich erhalten. Dafür muss 
allerdings ein Antrag gestellt werden. 
Voraussetzung für den Ausbildungsfreibetrag ist, 
dass die Eltern für das Kind Kindergeld erhalten 
und das Kind zudem auswärtig untergebracht ist. 
Solange sich das Kind in einer Berufsausbildung o-
der in einem Studium befindet, wird Kindergeld bis 
zur Vollendung des 25. Lebensjahres gezahlt. 

Bezieher von Kindergeld müssen über Ausbil-
dungsabbruch informieren – Rückforderung mög-
lich 
Eltern erhalten Kindergeld für volljährige Kinder bis 
zum 25. Lebensjahr, wenn das Kind eine Ausbildung 
absolviert. Wenn die Ausbildung abgebrochen wird, 
muss das der Familienkasse gemeldet werden. 
Eine Mutter hatte für ihre Tochter Kindergeld erhal-
ten. Diese unterbrach ihre Ausbildung wegen der 
Geburt eines Kindes. Anschließend wurde der Aus-
bildungsvertrag aufgehoben. Die Tochter bekam ein 
zweites Kind und zog zu Hause aus. Diese Ände-
rungen teilte die Mutter der Familienkasse allerdings 

nicht mit. Sie bezog weiterhin Kindergeld, das auf 
die Sozialleistungen der Tochter angerechnet wurde. 
Die Familienkasse forderte das Kindergeld zurück, 
als sie feststellte, dass kein Anspruch mehr bestand. 
Die Mutter bekam keinen Erlass, da sie ihre Mittei-
lungspflichten verletzt habe. 
Der Bundesfinanzhof hielt die Auffassung der Fami-
lienkasse für rechtmäßig, denn die fehlerhafte Aus-
zahlung des Kindergeldes habe die Mutter ver-
schuldet. Ein Erlass sei auch nicht gerechtfertigt, 
weil eine Korrektur bei den Sozialleistungen nicht 
mehr möglich sei. Anders wäre es, wenn die Behör-
de fehlerhaft gearbeitet oder den Anspruch auf 
Rückforderung verschuldet hätte. Dann könnte ein 
Erlass aus Billigkeitsgründen in Betracht kommen. 

►ARBEITGEBER/ARBEITNEHMER 

Anerkennung von Aufwendungen für Tätigkeiten 
im Home-Office 
Der Bundesrat setzt sich für die Anerkennung von 
Aufwendungen für Tätigkeiten im Home-Office ein. 
Dies geht aus der von der Bundesregierung vorge-
legten Stellungnahme der Länder zum Entwurf des 
Jahressteuergesetzes 2020 hervor.  
Darin regt der Bundesrat an, das Home-Office für 
Arbeitnehmer steuerlich besser zu berücksichtigen. 
Die Aufwendungen, die hierfür entstehen, seien 
nach den geltenden Regelungen im Einkommensteu-
ergesetz zur Abziehbarkeit der Aufwendungen für 
ein häusliches Arbeitszimmer im Regelfall nicht oder 
nur begrenzt abziehbar. Daher solle geprüft werden, 
ob und unter welchen Voraussetzungen die Auf-
wendungen, die für einen häuslichen Arbeitsplatz 
entstehen, der nicht zwangsläufig in einem abge-
trennten Arbeitszimmer gelegen sein müsse, zukünf-
tig steuerlich berücksichtigt werden könnten. Der 
Bundesrat nimmt an, dass zukünftig vermehrt vom 
Arbeitsmodell Home-Office Gebrauch gemacht wer-
de. Die Bundesregierung reagiert darauf mit Überle-
gungen zu einer Tagespauschale in Höhe von 5 €. 

►GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER/VERMIETER 

Steuerliche Behandlung der Instandhaltungsrück-
lage für Eigentumswohnungen 
Jeder Eigentümer einer Eigentumswohnung bzw. 
eines Teileigentums kennt die Instandhaltungsrück-
lage, weil die Eigentümer zu deren Ansammlung 
nach dem Wohneigentümergesetz (WEG) verpflich-
tet sind. Der Verwalter der Wohnanlage erhebt Bei-
träge zum Ansammeln der Rücklage und verwaltet 
das Geld. Für selbst genutzte Eigentumswohnungen 
hat diese Rücklage - bis auf die Zinsen für das Gut-
haben - keine steuerliche Bedeutung. Wird die Woh-
nung aber vermietet, können die angesammelten 
Beiträge als Werbungskosten abgezogen werden. 
Allerdings nicht im Zeitpunkt der Zahlung an den 
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Verwalter, sondern erst dann, wenn der Verwalter 
das Geld für Reparaturen ausgibt. Das gezahlte 
Wohngeld ist in diesen Fällen also um die Zufüh-
rung zur Instandhaltungsrücklage zu kürzen und 
um die tatsächlichen Zahlungen für Reparaturen zu 
erhöhen. Werden mit der Instandhaltungsrücklage 
Investitionen finanziert, die zu Herstellungskosten 
führen, z. B. für den Neubau von Garagen oder An-
schaffung von Markisen (wenn es vorher keine gab), 
dann können nur die sich daraus erhöhten AfA-
Beträge als Werbungskosten abgezogen werden.  
Wird eine Eigentumswohnung veräußert, geht das 
Guthaben der Instandhaltungsrücklage auf den Er-
werber über. Dieses Guthaben gehört nicht zu den 
Anschaffungskosten der Wohnung und muss vom 
Kaufpreis vor der Aufteilung auf Gebäude und 
Grund und Boden abgezogen werden. Die AfA-Be-
messungsgrundlage verringert sich, aber die späte-
ren Entnahmen aus der Rücklage sind für den Er-
werber Werbungskosten bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung. Dieser Abzug wirkt 
sich auch auf die Bemessungsgrundlage für die 
Grunderwerbsteuer aus, sodass es sinnvoll ist, das 
Guthaben im Kaufvertrag besonders aufzuführen.  
Falls der Veräußerer durch den Verkauf einen Ge-
winn erzielt, ist dieser um das Guthaben zu verrin-
gern. Die Übertragung auf den Erwerber führt für 
den Veräußerer nicht zum Werbungskostenabzug. 

►UMSATZSTEUER 

Ermäßigter Umsatzsteuersatz für Skripte auf einer 
Homepage 
Die Klägerin erstellte neben ihrer nichtselbstständi-
gen Tätigkeit Skripte, die als Unterrichtsgrundlagen 
genutzt werden konnten. Die Bereitstellung der 
Skripte erfolgte ausschließlich auf elektronischem 
Wege über die von der Klägerin betriebene Home-
page. Sie wies in den Rechnungen den ermäßigten 
Steuersatz von 7 % aus. Ein Betriebsprüfer stellte 
fest, dass die Klägerin auf elektronischem Wege 
Leistungen erbringe, die nicht dem ermäßigten, son-
dern dem Regelsteuersatz von 19 % unterlägen. 
Das Finanzgericht Münster wies die Klage ab. Die 
Umsätze stellen im Inland steuerbare und steuer-
pflichtige sonstige Leistungen dar, die dem Regel-
steuersatz von 19 % unterliegen. Zwar können nach 
der Mehrwertsteuersystemrichtlinie (MwStSystRL) 
die ermäßigten Steuersätze auf die Lieferung von 
Büchern auf jeglichen physischen Trägern, ein-
schließlich des Verleihs durch Büchereien sowie Lie-
ferung von Broschüren, Prospekte und ähnliche 
Drucksachen angewandt werden. Jedoch habe die 
Klägerin keine Lieferungen der von ihr erstellten 
Materialien auf physischen Trägern erbracht, son-
dern diese ihren Nutzern auf elektronischem Weg 
als sonstige Leistungen zum Abruf und Download 
zur Verfügung gestellt. 

Ermäßigter Umsatzsteuersatz für Eintrittserlöse für 
Techno- und House-Konzerte 
Bei den in mehreren Räumen eines stillgelegten Ge-
bäudeareals veranstalteten Konzerten boten sowohl 
regional tätige als auch international renommierte 
DJs Musik unterschiedlicher Stilrichtungen (u. a. 
Techno, House) dar. Im Rahmen der Veranstaltun-
gen wurden auch (gesondert berechnete) Getränke 
verkauft; der daraus erzielte Erlös überstieg die Um-
sätze aus dem Verkauf von Eintrittskarten erheblich. 
Das Finanzgericht lehnte die Anwendung des ermä-
ßigten Umsatzsteuersatzes für die Umsätze aus den 
Eintrittskarten ab, da nicht die Musikaufführungen 
im Vordergrund der Veranstaltung stünden, son-
dern der Party- oder Tanzcharakter überwiege. 
Der Bundesfinanzhof gab dem Kläger Recht. Die 
Würdigung der Indizien für die Abgrenzung von 
einer Konzert- zu einer (nicht begünstigten) Tanz-
veranstaltung sei nicht rechtsfehlerfrei erfolgt. Denn 
insbesondere die Regelmäßigkeit einer Veranstal-
tung sei kein geeignetes Kriterium für diese Abgren-
zungsentscheidung; auch das Wertverhältnis der 
Umsätze von Eintrittskarten und Getränken kann 
keine ausschlaggebende Rolle spielen. Schließlich 
habe das Finanzgericht auch nicht dargelegt, wes-
halb ungewiss bleibe, ob die Auftritte der jeweiligen 
DJs das ausschlaggebende Motiv für den „Durch-
schnittsbesucher“ bilden, obwohl es diese Auftritte 
durchaus für geeignet hielt, Besucher anzuziehen, 
die 2,5 bis 3 Stunden dauernden Auftritte zwischen 1 
und 4 Uhr stattfanden und mit dem Ende des Auf-
tritts auch das Veranstaltungsende nahe war. Nun 
muss das Finanzgericht im Rahmen einer Gesamt-
würdigung neu darüber befinden, ob die Auftritte 
der DJs den eigentlichen Zweck der Veranstaltung 
bilden und ihr somit das Gepräge geben.  

►ERBSCHAFTSTEUER 

Schenkungsteuer: Urenkel sind keine Enkel 
Eine Urgroßmutter schenkte ihren Urenkeln eine 
Immobilie. Ihre Tochter erhielt hieran einen Nieß-
brauch. Die Urenkel machten die Freibeträge von 
200.000 Euro für „Kinder der Kinder“ geltend, wäh-
rend Finanzamt und Finanzgericht ihnen nur Freibe-
träge i. H. von 100.000 Euro zubilligten, die das Ge-
setz für „Abkömmlinge der Kinder“ vorsieht. 
Der Bundesfinanzhof ist der restriktiven Sichtweise 
gefolgt. Das Gesetz differenziere zwischen Kindern 
und Abkömmlingen. Also seien Kinder lediglich 
Kinder und nicht sonstige Abkömmlinge und daher 
seien Kinder der Kinder lediglich Enkelkinder. Ab-
kömmlinge in gerader Linie gehören unterschiedslos 
zu der günstigsten Steuerklasse I, genießen aber ge-
staffelte Freibeträge. Die entfernteren Abkömmlinge 
gehören zu den „übrigen Personen“ der Steuerklasse 
I mit einem Freibetrag von 100.000 Euro.  


